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Elektronische
Übermittlung
der Steuer-
erklärung

Die Erklärungen zur Festsetzung desGewerbesteuer-

messbetrages und zur Zerlegung sind nach amtlich

vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-

tragung an die Finanzverwaltung zu übermitteln (§ 14a

Satz 1 GewStG). Für die elektronische authentifizierte

Übermittlung benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses er-

halten Sie im Anschluss an Ihre Registrierung auf der

Internetseite www.elster.de. Beachten Sie, dass der

Registrierungsvorgang bis zu zwei Wochen dauern

kann. Programme zur elektronischen Übermittlung

finden Sie unter https://www.elster.de/elster_soft_

nw.php. Die Abgabe der Erklärungen in Papierform ist

nur noch in Härtefällen zulässig (§ 14a Satz 2GewStG

i. V. mit § 150 Abs. 8 AO).

Hinweise zum Ausfüllen der Gewerbesteuererklärungsvordrucke

Allgemeine
Hinweise

Vordruck GewSt 1 A:

Für jedes selbständigeUnternehmen ist eine Steuer-

erklärung abzugeben. In Organschaftsfällen ist der

Gewerbeertrag für jedeOrgangesellschaft unter Ver-

wendung des amtlichen Vordrucks „GewSt 1 A“ ge-

sondert zu erklären.

Vordruck GewSt 1 D:

Für jedes selbständige Unternehmen ist eine Erklä-

rung abzugeben. In Organschaftsfällen ist die Er-

klärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermess-

betrages nur vom Organträger abzugeben.

Reicht der vorgesehene Platz nicht aus, ist der Sach-

verhalt gesondert zu erläutern. Übermitteln Sie bitte

die erforderlichen Anlagen, Einzelaufstellungen und

Belege gesondert.

Tragen Sie alle Beträge in Euro ein. Cent-Beträge run-

den Sie bitte zu Ihren Gunsten auf volle Euro-Beträge

auf oder ab, es sei denn, die Vordrucke sehen aus-

drücklich die Eintragung von Cent-Beträgen vor.

Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus

weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhal-

te berücksichtigt werden sollen, ist die Abfrage in Zeile

32 des Vordrucks GewSt 1 A bzw. Zeile 11 des Vor-

drucks GewSt 1 D mit „1 = ja“ zu beantworten. Glei-

ches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfas-

sten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauf-

fassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde

gelegt wurde. Diese Angaben sind in einer selbst zu

erstellenden gesonderten Anlage zu machen, wel-

che mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur

Steuererklärung“ zu kennzeichnen ist.

Erläuterungen zum Vordruck GewSt 1 A

� Ergibt sich ein negativer Gewerbeertrag, so dienen die

Angaben in der Erklärung auch zur Feststellung eines

vortragsfähigen Gewerbeverlustes nach § 10a Satz 6

GewStG.

� Findet ein Rechtsformwechsel von einemEinzelunter-

nehmen zu einer Personengesellschaft durch Aufnah-

me eines oder mehrerer Gesellschafter statt oder

scheiden aus einer Personengesellschaft alle Gesell-

schafter bis auf einen aus, besteht die sachliche Ge-

werbesteuerpflicht fort (vgl. R 2.7 Abs. 2 GewStR

2009), aber es endet bzw. beginnt die Steuerschuld-

nerschaft im Sinne von § 5 GewStG und damit die per-

sönliche Steuerpflicht des Einzelunternehmers und

der Personengesellschaft im Zeitpunkt des Rechts-

formwechsels (vgl. R 5.1 Abs. 1 GewStR 2009). In die-

sem Fall sind zwei getrennte Steuererklärungen abzu-

geben und zwei gesonderte Messbetragsfestsetzun-

gen vorzunehmen.

Dies gilt nicht für eine atypisch stille Gesellschaft (vgl.

R 5.1 Abs. 2 GewStR 2009).

� Betriebsstätte ist nach § 12 AO jede feste Geschäfts-

einrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unter-

nehmens dient. Betriebsstätten sind insbesondere

a) die Stätte der Geschäftsleitung;

b) Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Fabrika-

tions- oderWerkstätten,Warenlager, Ein- oder Ver-

kaufsstellen, Bergwerke, Steinbrüche oder andere

stehende, örtlich fortschreitende oder schwimmen-

de Stätten der Gewinnung von Bodenschätzen;

c) Bauausführungen oder Montagen, auch örtlich fort-

schreitende oder schwimmende, wenn die einzelne

Bauausführung oder Montage oder eine von meh-

reren zeitlich nebeneinander bestehenden Bau-

ausführungen oder Montagen oder mehrere ohne

Unterbrechung aufeinander folgende Bauausfüh-

rungen oder Montagen länger als sechs Monate

dauern.

Als Betriebsstätten gelten auch die Organgesellschaf-

ten (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG) und deren Be-

triebsstätten.

Wenn in mehreren Gemeinden Betriebsstätten be-

standen, wenn sich eine oder mehrere Betriebsstät-

te(n) über mehrere Gemeinden erstreckte(n) oder

wenn die einzige Betriebsstätte im Laufe des

Kalenderjahres in eine andere Gemeinde verlegt wur-

de oder in den Fällen des § 16 Abs. 4 Satz 3 GewStG,

ist eine „Erklärung für die Zerlegung des Gewerbe-

steuermessbetrages“ abzugeben.

Die in einem nach Doppelbesteuerungsabkommen

ausgewiesenen sog. grenzüberschreitenden Gewer-

begebiet belegene Betriebsstätte i. S. des § 2 Abs. 7

Nr. 3 GewStG gilt als eine Betriebsstätte, auch soweit

sie sich im ausländischen Teil des grenzüberschrei-

tenden Gewerbegebietes befindet. Insoweit liegt

keine mehrgemeindliche Betriebsstätte vor.
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� Tragen Sie den Gewinn lt. Einkommensteuererklä-

rung bzw. lt. Erklärung zur gesonderten – und einheit-

lichen – Feststellung der Einkünfte ein. Wegen etwai-

ger Abweichungen (z. B. bei Veräußerungsgewinnen)

vgl. R 7.1 GewStR 2009 und H 7.1 GewStH 2016. Ge-

winne aus der Veräußerung des Betriebs oder eines

Teilbetriebs einer Mitunternehmerschaft, eines Mitun-

ternehmeranteils oder eines Anteils eines persönlich

haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesell-

schaft auf Aktien unterliegen der Gewerbesteuer,

soweit sie nicht auf eine natürliche Person als unmit-

telbar beteiligte Mitunternehmerin entfallen (vgl. § 7

Satz 2 GewStG). Die Teilveräußerung eines Mitunter-

nehmeranteils unterliegt als laufender Gewinn (vgl.

§ 16 Abs. 1 Satz 2 EStG) ebenfalls der Gewerbe-

steuer.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Ermittlung des

Gewinns ggf. die Hinzurechnungsbeträge nach § 10

Abs. 2 AStG und die nach § 34c Abs. 2 und 3 EStG als

Betriebsausgaben abziehbaren Steuern berücksich-

tigt worden sind. Außerdem ist der Gewinn um die

nach § 13 GewStDV steuerfreien Ergebnisse der Ein-

nehmer einer staatlichen Lotterie zu bereinigen.

� Bei Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit gilt das

Einkommen i. S. des § 8 KStG als Gewinn aus

Gewerbebetrieb, der nach den Vorschriften des Kör-

perschaftsteuergesetzes ermittelt worden ist. Es ist

darauf zu achten, dass bei der Ermittlung desGewinns

ggf. die Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Abs. 2

AStG und die nach § 34c Abs. 2 und 3 EStG als Be-

triebsausgaben abziehbaren Steuern berücksichtigt

worden sind. Das Einkommen kann nicht immer direkt

aus der Körperschaftsteuererklärung als Gewinn aus

Gewerbebetrieb übernommen werden. Dem Gewinn

muss z. B. der Verlustabzug (§ 8 Abs. 1 KStG, § 10d

EStG) hinzugerechnet werden. Außerdem ist er um

die nach § 13 GewStDV steuerfreien Ergebnisse der

Einnehmer einer staatlichen Lotterie zu bereinigen.

Vom körperschaftsteuerlich maßgebenden Gewinn

sind bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien auch

Beträge abzusetzen, die sich aus der Auflösung von

Pensionsrückstellungen ergeben, soweit sie den Ge-

werbeertrag bei der Bildung der Rückstellung nicht ge-

mindert haben (vgl. H 8.2 Satz 4 GewStH 2016). We-

gen weiterer Einzelheiten vgl. R 7.1 Abs. 4 GewStR

2009 und H 7.1 Abs. 4 GewStH 2016.

� Bei Beteiligung an einer Personengesellschaft:

Sind in Verlust- bzw.Gewinnanteilen ausMitunterneh-

merschaften Beträge i. S. des § 8b KStG oder § 3

Nr. 40 EStG i.V. mit § 3c Abs.2 EStG enthalten, ist da-

rauf zu achten, dass diese Beträge im Rahmen der

Hinzurechnung nach § 8 Nr. 8 GewStG bzw. der Kür-

zung nach § 9 Nr. 2 GewStG nur in der Höhe berück-

sichtigt werden, in der sie – nach Anwendung des § 8b

KStG oder § 3 Nr. 40 i.V. mit § 3c Abs. 2 EStG bei der

Ermittlung des einkommensteuerlichen Gewinns oder

des körperschaftsteuerlichen Einkommens – im Be-

trag lt. Zeile 34 noch enthalten sind.

� Wegen Einzelheiten zu den Hinzurechnungen nach

§ 8 Nr. 1 GewStG vgl. gleich lautende Erlasse der

obersten Finanzbehörden der Länder vom 2. Juli 2012

(BStBl I S. 654).

	 Einzutragen sind die Gewinnanteile, die an persönlich

haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft

auf Aktien auf ihre nicht auf das Grundkapital gemach-

ten Einlagen oder als Vergütungen (Gehälter, Tantie-

men) für die Geschäftsführung verteilt worden sind.

Zu den Gehältern und Vergütungen in diesem Sinne

gehören auch Zuweisungen an Pensionsrück-

stellungen.


 Personengesellschaften in diesem Sinne sind: Offene

Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften

und andere Gesellschaften, bei denen die Gesell-

schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Ge-

werbebetriebs anzusehen sind, mit Ausnahme der

Arbeitsgemeinschaften i. S. des § 2a GewStG.

�� Einzutragen ist bei Grundstücken,

a) die im Beitrittsgebiet belegen sind, in der Text-

spalte der EW 1935 und in der Betragsspalte

(§ 133 BewG):

1. 100% des EW bei Mietwohngrundstücken,

2. 400% des EW bei Geschäftsgrundstücken,

3. 250% des EW bei gemischtgenutzten Grund-

stücken, Einfamilienhäusern und sonstigen be-

bauten Grundstücken,

4. 600% des EW bei unbebauten Grundstücken,

b) bei Grundstücken im übrigen Bundesgebiet

140% des EW (§ 121a BewG).

Bei land- und forstwirtschaftlichem Vermögen ist

a) wenn es im Beitrittsgebiet belegen ist, der nach

§ 125BewGermittelte Ersatzwirtschaftswert (antei-

lig, wenn in diesemauch nicht zum steuerlichenBe-

triebsvermögen gehörendes, z. B. gepachtetes

Vermögen, enthalten ist),

b) wenn es im übrigen Bundesgebiet belegen ist,

der EW

sowohl in der Textspalte als auch in der Betragsspalte

einzutragen.

Dient der Grundbesitz nur zum Teil gewerblichen

Zwecken, so ist der entsprechende Anteil am EW ein-

zutragen.

Der Kürzungsbetrag nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG in

Höhe von 1,2% des maßgebenden Wertes wird vom

Finanzamt berechnet.
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�Nicht ausgeglichene Gewerbeverluste einzelner

gleichartiger Betriebe gewerblicher Art aus der Zeit

vor einer Zusammenfassung i. S. des § 4 Abs. 6 Satz 1

Nr. 1 KStG können auch bei dem zusammengefass-

ten Betrieb gewerblicher Art abgezogen werden. Einzu-

tragen sind die auf Erhebungszeiträume vor der Zusam-

menfassung entfallenden Gewerbeverluste der bis-

her einzelnen gleichartigenBetriebe gewerblicher Art.

��Sind imGewinn einer Organgesellschaft Gewinne aus

Anteilen i. S. des § 9Nr. 2a, 7 oder 8GewStGoderAuf-

wendungen enthalten, die in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit diesen Gewinnen stehen, sind § 15

Satz 1Nr. 2Satz 2 bis 4 KStGund § 8Nr. 1 und 5 sowie

§ 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG bei der Ermittlung des Ge-

werbeertrages der Organgesellschaft entsprechend

anzuwenden (vgl. § 7a Abs. 2 GewStG). Die Hinzu-

rechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG ist dabei insoweit

vorzunehmen, als die Aufwendungen in unmittelba-

rem Zusammenhang mit Gewinnen aus Anteilen i. S.

des § 9 Nr. 2a, 7 oder 8 GewStG stehen und diese

Aufwendungen nicht bereits nach § 3c Abs. 2 EStG

oder § 9 Nr. 2a Satz 3, § 9 Nr. 7 Satz 2 oder § 9 Nr. 8

Satz 2 GewStG berücksichtigt wurden.

��Einzutragen ist der Gewinn aus Gewerbebetrieb i. S.

des § 7 GewStG. Bei Gewinnermittlung nach § 5a

EStG oder nach § 8 Abs. 1 Satz 3 KStG (§ 7 Satz 3

GewStG) sind insoweit keine Hinzurechnungen und

Kürzungen vorzunehmen.

��Die Kürzungen nach § 9 Nr. 7 und 8 GewStG werden

gewährt für Gewinne aus Anteilen an einer ausländi-

schen Kapitalgesellschaft, an deren Nennkapital das

Unternehmen seit Beginn des Erhebungszeitraums

ununterbrochen mindestens mit 15% (im Anwen-

dungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie: zu Be-

ginn des Erhebungszeitraums mindestens mit 10 %)

beteiligt ist und die die übrigen Voraussetzungen des

§ 9 Nr.7 (Aktivitätsklausel) bzw. Nr. 8 GewStG (Befrei-

ung nach Doppelbesteuerungsabkommen) erfüllen.

Bei den nach § 9 Nr. 8 GewStG befreiten Gewinnen

sind auch die in den Doppelbesteuerungsabkommen

festgelegten sachlichen und persönlichen Vorausset-

zungen zu beachten. § 9 Nr. 2a Satz 3 und 4 GewStG

gelten entsprechend. Die Kürzung nach § 9 Nr. 8

GewStG ist auch vorzunehmen, wenn das Doppelbe-

steuerungsabkommen eine niedrigere Mindestbeteili-

gungsgrenze vorsieht.

��Fand im Erhebungszeitraum ein Rechtsformwechsel

von einem Einzelunternehmen zur Personengesell-

schaft statt und hat die sachliche Gewerbesteuer-

pflicht fortbestanden (vgl. R 2.7 Abs. 2 und R 5.1

Abs. 1 GewStR 2009), kann hier der Gewerbeverlust

eingetragen werden, der auf die Zeit vor Beginn der

persönlichen Steuerpflicht der Personengesellschaft

entfällt, soweit er vortragsfähig ist.

��Sind entsprechend § 15 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 KStG

im Gewerbeertrag der Organgesellschaft Gewinne

oder Gewinnminderungen nach § 8b Abs. 2 bzw. 3

KStG enthalten, sind folgendeKorrekturbeträge zu er-

mitteln, die bei der Ermittlung des Gewerbeertrages

des Organträgers zu berücksichtigen sind:

a) bei natürlichen Personen als Organträger:

Gewinne i. S. des § 8b Abs. 2 KStG:

Kürzung i. H. von 40% von (ungekürzter Betrag der

Einnahmen i. S. des § 3 Nr. 40 Buchst. a EStG

� ungekürzter Betrag der Aufwendungen i. S. des
§ 3c Abs. 2 EStG)

Gewinnminderungen i. S. des § 8b Abs. 3 KStG:

Hinzurechnung i. H. von 40 % der Gewinnminde-
rung (ungekürzter Betrag der Betriebsvermögens-
minderungen i. S. des § 3c Abs. 2 EStG)

b) bei Körperschaften als Organträger:

Gewinne i. S. des § 8b Abs. 2 KStG:

Kürzung um 100 % von (Gewinne nach § 8b Abs. 2
KStG � Betrag i. S. des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG
[5% des Gewinns] )

Gewinnminderungen i. S. des § 8b Abs. 3 KStG:

Hinzurechnung von 100 % der Gewinnminderung

c) bei Personengesellschaften als Organträger:

1. soweit an der Personengesellschaft natürliche
Personen unmittelbar oder mittelbar über eine
oder mehrere Personengesellschaften beteiligt
sind:

Gewinne i. S. des § 8b Abs. 2 KStG:

Kürzung i. H. von 40 % von (ungekürzter Betrag
der anteiligen Einnahmen i. S. des § 3 Nr. 40
Buchst. a EStG � ungekürzter Betrag der anteili-
gen Aufwendungen i. S. des § 3c Abs. 2 EStG)

Gewinnminderungen i. S. des § 8b Abs. 3 KStG:

Hinzurechnung i. H. von 40 % der anteiligen Ge-
winnminderung (ungekürzter Betrag der Be-
triebsvermögensminderungen i. S. des § 3c
Abs. 2 EStG)

2. soweit an der Personengesellschaft Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen unmittelbar oder mittelbar über
eine oder mehrere Personengesellschaften be-
teiligt sind:

Gewinne i. S. des § 8b Abs. 2 KStG:

Kürzung um 100 % von (anteilige Gewinne nach
§ 8b Abs. 2 KStG � Betrag i. S. des § 8b Abs. 3
Satz 1 KStG [5% des anteiligen Gewinns] )

Gewinnminderungen i. S. des § 8b Abs. 3 KStG:

Hinzurechnung von 100 % der anteiligen Ge-
winnminderung

Für Gewinnminderungen, die bei der Ermittlung des
Gewerbeertrages der Organgesellschaft nach § 8
Nr. 10 GewStG hinzugerechnet worden sind, ist ein
Korrekturbetrag nicht zu bilden.

Die Ermittlung des Korrekturbetrages ist gesondert zu
erläutern.
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�� Für die Ermittlung der erforderlichenBeteiligungshöhe

einer Personengesellschaft sind die imGesamthands-

und Sonderbetriebsvermögen gehaltenen Anteile zu-

sammen zu rechnen (R 9.3 Satz 4 GewStR 2009).

�� Die Anlage EMU dient der Zurechnung der sich für die

Mitunternehmerschaft insgesamt ergebenden Fehl-

beträge und des maßgebenden Gewerbeertrages zu

den einzelnenMitunternehmern (vgl. § 10a Satz 4 und

5 GewStG), wenn sich für den laufenden Erhebungs-

zeitraum ein Gewerbeverlust ergibt oder zum Schluss

des vorangegangenen Erhebungszeitraums ein vor-

tragsfähiger Gewerbeverlust festgestellt wurde. Bei

gleichem Gesellschafterbestand und gleicher Beteili-

gungsquote kann eine gesellschafterbezogene Be-

rechnung unterbleiben (R 10a.3 Abs. 3 Satz 6

GewStR 2009). Die Abgabe der Anlage EMU ist in

diesen Fällen nicht erforderlich, da das Gesamtergeb-

nis der Mitunternehmerschaft im Verlustentstehungs-

jahr und Anrechnungsjahr maßgebend ist. Dies gilt

nicht, wenn bei einzelnen Mitunternehmern Verlust-

kürzungen nach § 10aGewStG i. V. mit § 8c KStG vor-

zunehmen sind. Die Ermittlung kann nach Rückspra-

che mit dem zuständigen Finanzamt – insbesondere

bei Mitunternehmerschaften mit einer außergewöhn-

lich hohen Anzahl von Mitunternehmern mit häufigen

unterjährigen Wechseln im Gesellschafterbestand

oder in der Beteiligungsquote – ggf. auch formlos

erfolgen.

�� Bei Unternehmen, die (auch) den Betrieb von Han-

delsschiffen im internationalen Verkehr zum Gegen-

stand haben, gelten 80% des (ggf. anteiligen) Gewer-

beertrages als auf eine nicht im Inland belegene Be-

triebsstätte entfallend.

Eine Kürzung nach § 9 Nr. 3 GewStG ist ausgeschlos-

sen, soweit eine Betriebsstätte in einem nach Doppel-

besteuerungsabkommen ausgewiesenen sog. grenz-

überschreitenden Gewerbegebiet i. S. des § 2 Abs. 7

Nr. 3 GewStG belegen ist – auch soweit sie sich im

ausländischen Teil des grenzüberschreitenden Ge-

werbegebiets befindet.

�� Siehe H 7.1 (1) (Korrektur nach erfolgter Hinzurech-

nung) GewStH 2016

� Bei der Bestimmung der Beteiligungsquote dürfen

Anteile von außenstehenden Anteilseignern nicht be-

rücksichtigt werden.

�� Wenn derOrganträger eineKörperschaft ist, die selbst

wiederum keine Organgesellschaft ist, muss hier

100 % eingetragen werden.

�� Eintragungen bei Organträgern: ohne die Werte vor-

gelagerter Organgesellschaften.

�� Die Entgelte für Schulden sind in voller Höhe einzu-

tragen. Das gilt unabhängig davon, ob in Zeile 8 der

Anlage BEG Eintragungen zu machen sind.

�� Für die Ermittlung der Beteiligungshöhe einer Per-

sonengesellschaft sind die im Gesamthands- und

Sonderbetriebsvermögen gehaltenen Anteile zusam-

menzurechnen.

�� BeimehrstufigerOrganschaft ist hier der Anteil (in Pro-

zent) der an der obersten Organgesellschaft der Kette

unmittelbar oder mittelbar über Mitunternehmerschaf-

ten beteiligten Körperschaften einzutragen.

�� Die Regelungen zum Sanierungsertrag (Artikel 2, 3

Nr. 1 bis 4 undArtikel 4Nr. 1 bis 3 Buchst. a desGeset-

zes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammen-

hang mit Rechteüberlassungen) treten an dem Tag in

Kraft, an dem die Europäische Kommission durch Be-

schluss feststellt, dass diese Regelungen entweder

keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107

Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-

ischen Union oder mit dem Binnenmarkt vereinbare

Beihilfen darstellen.

�� Werden Anteile an Körperschaften von Mitunterneh-

merschaften im Gesamthands- und Sonderbetriebs-

vermögen gehalten, sind jeweils getrennte Anlagen

BEG zu übermitteln.

�� Die erhaltenen Bezüge sind unter Berücksichtigung

von R 9.3 Satz 6 und 7 GewStR 2009 ggf. gekürzt ein-

zutragen.

�� Angaben sind auch für an der leistenden Körperschaft

beteiligte Organgesellschaften erforderlich, soweit an

diesen unmittelbar oder mittelbar über Mitunter-

nehmerschaften Körperschaften (Zeilen 12 bis 20

ausfüllen) und/oder natürliche Personen (Zeilen 21

bis 28 ausfüllen) beteiligt sind.
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Erläuterungen zum Vordruck GewSt 1 D

�Es sind alle inländischen Betriebsstätten zu erklä-

ren, die im Laufe des Erhebungszeitraums bestan-

den haben.

Bei abweichenden Wirtschaftsjahren ist gem. § 28

Abs. 1 Satz 1 GewStG der Steuermessbetrag auf alle

Gemeinden zu zerlegen, in denen im Erhebungszeit-

raum (= Kalenderjahr, vgl. § 14GewStG) Betriebsstät-

ten unterhalten wurden, vgl. H 28.1 (Maßgebliche Ver-

hältnisse im Erhebungszeitraum) GewStH 2016.

Betriebsstätte ist nach § 12 AO jede feste Geschäfts-

einrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unter-

nehmens dient. Als Betriebsstätten sind insbesondere

anzusehen:

a) die Stätte der Geschäftsleitung;

b) Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Fabrika-

tions- oderWerkstätten,Warenlager, Ein- oder Ver-

kaufsstellen, Bergwerke, Steinbrüche oder andere

stehende, örtlich fortschreitende oder schwimmen-

de Stätten der Gewinnung von Bodenschätzen;

c) Bauausführungen oder Montagen, auch örtlich fort-

schreitende oder schwimmende, wenn die einzelne

Bauausführung oder Montage oder eine von meh-

reren zeitlich nebeneinander bestehenden Bau-

ausführungen oder Montagen oder mehrere ohne

Unterbrechung aufeinander folgende Bauausfüh-

rungen oder Montagen länger als sechs Monate

dauern.

Als Betriebsstätten gelten auch die Organgesellschaf-

ten (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG) und deren Betriebs-

stätten.

WeitereErläuterungen, z. B. über denWegfall oder die

Eröffnung von Betriebsstätten, sind gesondert vorzu-

nehmen.

�Wird das Gebiet von Gemeinden geändert (z. B. Ein-

gemeindungen) können für die Gebietsteile für eine

bestimmte Zeit verschiedene Hebesätze zugelassen

werden (vgl. § 16 Abs. 4 Satz 3 GewStG). Bei abwei-

chenden Hebesätzen in der Gemeinde ist beim Ge-

meindeschlüssel der AGS des Gebietsteils einzutra-

gen, der vor der Eingemeindung galt.

�Es ist die Gemeinde einzutragen, in der die Betriebs-

stätte belegen ist. Für jede Gemeinde ist nur ein Ein-

trag vorzunehmen. Bei mehreren Betriebsstätten in-

nerhalb einer Gemeinde sind die jeweiligen Zerle-

gungsmaßstäbe daher zusammenzufassen.

Sind Betriebsstätten in gemeindefreien Gebieten be-

legen, ist die Gemeinde einzutragen, die durch

Rechtsverordnung hebeberechtigt ist. Es ist nicht die

verwaltende Gemeinde (z. B. Samt- oder Verbands-

gemeinde) einzutragen.

Wegen der Nichtberücksichtigung bestimmter Be-

triebsstätten bei der Zerlegung bei Eisenbahn-, Berg-

bau- und Versorgungsunternehmen vgl. § 28 Abs.2

GewStG.

Befinden sich die Betriebsstätten in unterschiedlichen

Gemeindeteilen einerGemeinde, für die unterschiedli-

che Gewerbesteuerhebesätze bestehen, so ist jeder

Gemeindeteil einzutragen (vgl. § 16 Abs. 4 Satz 4

GewStG).

�Zerlegungsmaßstab ist grundsätzlich das Verhältnis

der Arbeitslöhne im Erhebungszeitraum.

Anzusetzen sind die Arbeitslöhne, die an die in den

einzelnen Betriebsstätten beschäftigten Arbeitnehmer

gezahlt worden sind. Arbeitslöhne sind die Arbeitslöh-

ne i. S. des § 19 Abs.1 Satz 1 Nr.1 EStG, d. h. Gehäl-

ter, Löhne, nicht nach dem Gewinn berechnete Grati-

fikationen und Tantiemen sowie andere Bezüge und

Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffent-

lichen oder privaten Dienst gewährt worden sind (ein-

schließlich der Sachbezüge), nicht aber z. B. Ruhegel-

der, Witwen- und Waisengelder.

Einzutragen sind die Arbeitslöhne mit ihrem vollen

Eurobetrag. Die Abrundung auf volle 1.000 Euro nach

§ 29 Abs. 3 GewStG wird durch das Finanzamt vorge-

nommen.

Ist das Unternehmen an einer Arbeitsgemeinschaft

i. S. des § 2a GewStG beteiligt, so sind gegebenen-

falls auch die Arbeitslöhne (anteilig) zu berücksichti-

gen, die die Arbeitsgemeinschaft selbst an von ihr ein-

gestellte Arbeitnehmer gezahlt hat.

Nicht anzusetzen sind nach § 31 GewStG die folgen-

den Beträge:

1. Vergütungen, soweit sie von der Lohnsteuer befreit

sind (anzusetzen sind jedoch die Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und die Zu-

schläge für Mehrarbeit);

2. Vergütungen, die an Personen gezahlt worden sind,

die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden;

3. nach demGewinn berechnete einmalige Vergütun-

gen (z. B. Tantiemen, Gratifikationen); unter Ge-

winn ist nur der Gewinn des Gesamtunternehmens

und nicht etwa der in einer Betriebsstätte oder

Zweigniederlassung erzielteGewinn zu verstehen;

4. Arbeitslöhne, soweit sie bei dem einzelnen Arbeit-

nehmer 50.000 € übersteigen.

In den Fällen der Nummer 4 sind die anzusetzenden

50.000 € zeitanteilig aufzuteilen, wenn ein Arbeitneh-

mer während des Erhebungszeitraums in mehreren

Betriebsstätten des Unternehmens tätig gewesen ist.

Bei teilweise steuerbefreitenUnternehmen bleiben die

Vergütungen an solche Arbeitnehmer außer Ansatz,

die nicht ausschließlich oder überwiegend in dem

steuerpflichtigen Betrieb oder Teil des Betriebs tätig

sind.

Hinzuzurechnen sind bei Unternehmen, die nicht von

einer juristischen Person betrieben werden, für die im

Betrieb tätigen Unternehmer oder Mitunternehmer

insgesamt 25.000 € jährlich.

Der Betrag von 25.000 € ist bei der Betriebsstätte an-

zusetzen, bei der die Unternehmer geschäftsleitend

tätig waren. Haben sie in mehreren Betriebsstätten

geschäftsleitend mitgearbeitet, so ist der Betrag auf

diese nach demVerhältnis der geschäftsleitendenMit-

arbeit zu verteilen.
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� Liegt eine mehrgemeindliche Betriebsstätte i. S. des

§ 30 GewStG vor, ist für diese Betriebsstätte eine Zer-

legung vorzunehmen. Liegen daneben weitere Be-

triebsstätten in anderen Gemeinden vor, sind bei der

Zerlegung über alle Betriebsstätten für die mehrge-

meindliche Betriebsstätte die Zerlegungsmaßstäbe

unter Berücksichtigung des Verhältnisses des Maß-

stabes nach der Lage der örtlichen Verhältnisse der

mehrgemeindlichen Betriebsstätte(n) einzutragen.

Beispiel:

Das Unternehmen unterhält zwei Betriebsstätten. Die

Betriebsstätte 1 liegt in der Gemeinde A, die Betriebs-

stätte 2 liegt in den Gemeinden B und C. In jeder Be-

triebsstätte wurden Arbeitslöhne von jeweils 1 Mio. €

gezahlt. Nach Lage der örtlichen Verhältnisse erwach-

sen den Gemeinde B und C durch die Betriebsstätte 2

Lasten in gleicher Höhe.

Lösung:

Für die Betriebsstätte 2 sind Eintragungen für die Ge-

meinde B und C vorzunehmen. Insgesamt sind Anga-

ben zu folgenden Gemeinden zu erklären:

Gemeinde A: Arbeitslöhne 1.000.000 €

Gemeinde B: Arbeitslöhne 500.000 € (1 Mio. € × 1/2)

Gemeinde C: Arbeitslöhne 500.000 € (1 Mio. € × 1/2)

� Falls noch keine Hebenummer (Steuernummer) der

Gemeinde zugeteilt wurde, ist die Anschrift (Straße,

Haus-Nr.) der Betriebsstätte, bei Betriebsstätten in

den Stadtstaaten das zuständige Finanzamt, anzuge-

ben.

� Neuanlagen sind Anlagen, die nach dem 30.06.2013

zur Erzeugung von Strom und anderen Energie-

trägern sowie Wärme aus solarer Strahlungsenergie

genehmigt wurden. Die übrigen Anlagen umfassen

das übrige maßgebende Sachanlagevermögen des

Betriebs.

	 Als „Gemeinde der Geschäftsleitung“ ist die Gemein-

de anzugeben, in der sich im Erhebungszeitraum die

Geschäftsleitung befunden hat. Hat das Unternehmen

die Geschäftsleitung im Laufe des Erhebungszeit-

raums in eine andere Gemeinde verlegt, ist dies die

Gemeinde, in der sich die Geschäftsleitung am

Schluss des Erhebungszeitraums befunden hat. Be-

fand sich die Geschäftsleitung im Ausland, ist dies die

Gemeinde, in der sich die wirtschaftlich bedeutendste

Betriebsstätte befunden hat.


 Zerlegungsmaßstab ist grundsätzlich das Verhältnis

der Arbeitslöhne im Kalenderjahr. Eintragungen zum

Zerlegungsmaßstab sind nur vorzunehmen, wenn ein

vom Regelfall abweichender Zerlegungsmaßstab vor-

liegt.

Liegen mehrere Zerlegungsmaßstäbe vor – es sind

bis zu fünf verschiedene Zerlegungsmaßstäbe erklär-

bar – sind auch die Gewichtungen jedes einzelnen

Zerlegungsmaßstabs anzugeben. Liegt nur ein vom

Regelfall abweichender Zerlegungsmaßstab vor, ist

keine Angabe zur Gewichtung zu tätigen.

In den Fällen des § 29 Abs. 1 Nr. 2 GewStG sind in den

1. Zerlegungsmaßstab „Arbeitslöhne“ und in den

2. Zerlegungsmaßstab „Sachanlagevermögen“ ein-

zutragen. Eintragungen zur Gewichtung sind dabei

nicht vorzunehmen.

Abkürzungsverzeichnis (Soweit im Text nicht gesondert vermerkt, bezeichnen die Abkürzungen die Gesetze in der jeweils aktruellen Fassung)

AO
AGS
AStG
BewG
BStBl

= Abgabenordnung
= Amtlicher Gemeindeschlüssel
= Außensteuergesetz
= Bewertungsgesetz
= Bundessteuerblatt

EStG
EW
GewStDV
GewStH
GewStG

= Einkommensteuergesetz
= Einheitswert
= Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
= Gewerbesteuerhandbuch
= Gewerbesteuergesetz

GewStR
KStG
StBerG
UmwStG

= Gewerbesteuer-Richtlinien
= Körperschaftsteuergesetz
= Steuerberatungsgesetz
= Umwandlungssteuergesetz
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